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Förderung von Agenturen für 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
schafft Arbeitsplätze für Gering-
qualifizierte 

Vorschlag aus Rheinland-Pfalz kann eine halbe Million 
Arbeitsplätze bringen 

In Deutschland haben Menschen ohne ausreichende Berufsqualifikationen ein 
besonders hohes Arbeitsplatzrisiko. Gleichzeitig werden einfache Dienstleistun-
gen in Privathaushalten wie Putzen, Gartenarbeiten und kleine Reparaturen in 
Deutschland überwiegend durch Schwarzarbeit erledigt. Haushaltsnahe Dienste 
schaffen praktisch keine sozialversicherungspflichtigen Jobs. 

Eine Analyse auf Basis des vom DIW Berlin durchgeführten Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) zeigt, dass die Nachfrage von Privathaushalten sehr sensibel auf 
Veränderungen im Preis von Dienstleistungen reagiert. Deshalb könnte eine För-
derung von „ Dienstleistungsagenturen" hohe Beschäftigungseffekte auslösen 
und einen nachhaltigen Beitrag zur Legalisierung von Schwarzarbeit leisten. 

In diesem Bericht wird die kürzlich von Rheinland-Pfalz vorgelegte Gesetzesinitia-
tive bewertet, die darauf abzielt, durch Lohnkostenzuschüsse und die Einrichtung 
von Dienstleistungsagenturen den legalen Markt für Dienstleistungen in privaten 
Haushalten zu entwickeln. Die Analyse basiert auf einem Gutachten des Instituts 
zur Zukunft der Arbeit (IZA)' sowie auf Berechnungen des DIW Berlin, mit denen 
die Auswirkungen der Gesetzesinitiative von Rheinland-Pfalz abgeschätzt werden. 

Die Belastungen für die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherungsträ-
ger halten sich in Grenzen, vor allem, wenn überwiegend Arbeitslose oder Sozial-
hilfeempfänger einen neuen lob finden. Der Vorschlag von Rheinland-Pfalz wür-
de 550 000 Stellen für Geringqualifizierte im haushaltsnahen Dienstleistungssek-
torschoffen. Im günstigsten Fall würde das Fördervolumen lediglich 3,4 Mrd. Euro 
betragen. Unter ostdeutschen Haushalten gibt es — auch bei gleichen Lebensum-
ständen — nicht genügend Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen, um die 
Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland deutlich zu senken. 

Ein zentrales Problem des deutschen Arbeitsmarktes ist die besonders hohe Ar-
beitslosenquote von Geringqualifizierten. In Westdeutschland betrug die Quote 

1 Hilmar Schneider, Klaus F. Zimmermann, Holger Bonin, Karl Brenke, John Haisken-De New und Wolfram Kempe: 
Beschäftigungspotentiale einer dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich. Gutachten im Auftrag der Landes-

regierung Nordrhein-Westfalen. IZA, Bonn, Mai 2002. 
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Förderung von Agenturen für haushaltsnahe Dienstleistungen schafft Arbeitsplätze für Geringqualifizierte 

Geringqualifizierte besonders 
von Arbeitslosigkeit betroffen 

Hohe Lohnkosten fördern 
Schwarzarbeit in Haushalten 

für ungelernte Arbeitnehmer nach aktuellen Schät-

zungen 23 °Ic und in Ostdeutschland sogar 54 %.'-

Rund 2 Mill. der Arbeitslosen und der arbeitsfähi-

gen Sozialhilfeempfänger erscheinen nach Berech-
nungen des IZA und des DIW Berlin auf der Grund-

lage des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

prinzipiell einem Niedriglohnsektor zuordenbar.' 

Die hohe Arbeitslosigkeit von Geringqualifizier-

ten hat viele Ursachen. Die schnelle Globalisie-

rung, der technische Fortschritt, die mangelnden 

Investitionen in Schule und Ausbildung in Deutsch-
land sowie Verkrustungen am Arbeitsmarkt haben 

alle einen negativen Einfluss auf die Beschäfti-

gung von Geringqualifizierten. Im Markt für haus-

haltsnahe Dienstleistungen verhindern außerdem 

hohe Transaktionskosten, dass reguläre Nachfrage 

entsteht. 

Grundsätzlich ist die Vertrauenswürdigkeit frem-

der Personen, die ohne Aufsicht im eigenen Haus-

halt arbeiten sollen, schwer abzuschätzen. Die 

meisten privaten Haushalte benötigen auch keine 

Vollzeitkräfte für Dienstleistungen, sondern sie 

brauchen nur für wenige Stunden in der Woche 

Hilfe. Dafür einen regulären Arbeitsplatz einzu-

richten ist objektiv aufwendig; zudem haben pri-

vate Haushalte wenig Erfahrung als Arbeitgeber. 

Sie wissen oft nicht, wie ein Arbeitsverhältnis re-

gistriert werden muss, und sie wollen sich der hier-

mit verbundenen Bürokratie nicht stellen. 

Die hohen Lohnnebenkosten für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer behindern die legale Nachfrage 

nach haushaltsnahen Diensten. Private Haushalte 

empfinden Kosten von deutlich über 10 Euro pro 

Stunde für Reinigungs- und Hausarbeit als über-

teuert. Arbeitnehmer hingegen sind selten bereit, 

für weniger als 7 Euro pro Stunde Nettolohn Ar-

beit zu verrichten, die wenig gesellschaftliche An-

erkennung findet. Deshalb überwiegen in diesem 

Marktsegment illegale Beschäftigung oder Heim-

arbeit durch Familienmitglieder, bzw. potentielle 

Nachfrage wird überhaupt nicht gedeckt. 

In diesem Bericht wird auf der Basis eines IZA-

Gutachtens eine aktuelle Bundesratsinitiative der 

Landesregierung Rheinland-Pfalz' zur Lösung die-

ses Problems analysiert, und es werden die daraus 

folgenden Beschäftigungseffekte und Kosten be-

wertet. Dieser innovative Lösungsansatz will 

marktwirtschaftlich organisierte, aber staatlich ge-

förderte Niedriglohnbeschäftigung in privaten 

Haushalten mit Hilfe von „Dienstleistungsagentu-

ren" fördern.' Im Mittelpunkt der Initiative steht die 

Unterstützung von Diensten in privaten Haushalten 

in Form von Lohnkostenzuschüssen in Höhe von 

50 % der Bruttovergütung. Der Vorschlag sieht also 

vor, die Lohnkosten einer Haushaltshilfe aufAntrag 

zu bezuschussen. Im Vergleich zur Gewährung 

eines Steuerfreibetrages profitieren auch relativ 

einkommensschwache Haushalte von dem Zu-

schuss. Antragsberechtigt sind nur Dienstleistun-

gen, die in privaten Haushalten erbracht werden. 

Ganz bewusst sollen auch geringfügige Beschäfti-

gungsverhältnisse gefördert werden. 

Agenturen für haushaltsnahe Dienst-

leistungen können den Markt entwickeln 

Dienstleistungsagenturen dürften eine zentrale 

Rolle bei der Ausweitung des Marktes von haus-

haltsnahen Dienstleistungen spielen.' Anstatt 

selbst als Arbeitgeber aufzutreten, können private 

Haushalte eine Agentur ihrer Wahl beauftragen, 

Arbeitskräfte für eine bestimmte Anzahl von Stun-

den pro Woche für Reinigungs-. Bügel- und Gar-

tenarbeit oder Botengänge zur Verfügung zu stel-
len. Die Agentur haftet für die Vertrauenswürdig-

keit dieser Person und verringert somit die Scheu 

vieler privater Haushalte, fremde Menschen ohne 

Aufsicht in ihrer Wohnung arbeiten zu lassen. Die 

Agentur gewährleistet, unabhängig von Urlaub 

oder Krankheit einzelner Mitarbeiter, einen hohen 

Grad an Verlässlichkeit bei der Versorgung mit 

häuslichen Dienstleistungen. Die Agentur bündelt 

diese Aufträge, und sie ermöglicht somit ihren 

Mitarbeitern, ausreichend Arbeit und Einkommen 

zu erhalten. Zudem kann sie auch die Arbeitspläne 

der Mitarbeiter effizient gestalten. Die Abführung 

von Steuern und Sozialabgaben ist in der Agentur 

eine Routineangelegenheit und nicht so aufwendig, 

wie es der Fall wäre, wenn jeder einzelne private 

Haushalt selbst als Arbeitgeber auftritt. Außerdem 

kann die Agentur mögliche Qualifikationsmaß-

nahmen veranlassen. Die Finanzierung der Agen-

turen wird hier nicht untersucht. 

Solche Agenturen sind also keine Personalvermitt-

ler, sondern normale Dienstleistungsunternehmen. 

Sie sind vergleichbar mit ambulanten Pflegeagen-

2 Alexander Reinberg: Der qualifikatorische Strukturwandel auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt— Entwicklungen, Perspektiven und Bestim-
mungsgründe. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung,Jg.32, 1999, S. 435, und aktuelle Zahlen des IAB. 
3 Vgl. Hilmar Schneider, Klaus F. Zimmermann, Holger Bonin, Karl Bren-
ke, John Haisken-De New und Wolfram Kempe: Beschäftigungspoten-
tiale einer dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich, a. a. 0.; SOEP-
Gruppe: The German Socio-Economic Panel (GSOEP) after more than 15 
Years — Overview. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Jg. 70, 
N n 112001. 
4 Gesetzesantrag des Landes Rheinland-Pfalz: Entwurf eines Gesetzes 
zur Beschäftigungsförderung in Privathaushalten. Bundesrat- Druck-
sache 1016/01, 28. November 2001. 
5 Es soll auch eine direkte Förderung von Privathaushalten, die eine 
sozialversicherungspflichtige Haushaltshilfe einstellen, möglich sein. 
6 Fürweitere Informationen über haushaltsnahe Dienstleistungen vgl. 
Susanne Bittner, Simone Strauf und Claudia Weinkopf: Erfahrungen von 
Dienstleistungspools und Vermittlungsagenturen. Graue Reihe, Institut 
Arbeit und Technik, Nr. 5/1999; Sinus: Förderung aus dem Arbeitsmarkt-
fonds im Rahmen des Beschäftigungspaktes Bayern — Vierter Jahresbe-
richt. München, ohne Datum. 
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turen, die insbesondere im Rahmen der Pflegever-

sicherung die Versorgung und Pflege von Kranken 

und Senioren in deren Privathaushalten übernom-

men haben. Alternativ ließen sich solche Agentu-
ren auch in eine reformierte Bundesanstalt für Ar-

beit integrieren. 

Die Haushaltshilfen profitieren ebenfalls von der 

Beschäftigung bei einer Agentur. Der Lohn wird 

regelmäßig gezahlt, auch bei Krankheit, Urlaub 

oder einer vorübergehend schlechteren Auftrags-

lage. Der rechtliche und soziale Schutz als Ange-
stellter einer Agentur ist ebenfalls besser im Ver-
CY gleich zu einem direkten Beschäftigungsverhältnis 

in einem privaten Haushalt. Langfristig können 

sich innerhalb einer Agentur sogar Fortbildungs-

möglichkeiten bieten, z. B. zum Altenpfleger. 

Außerdem kann man innerhalb einer Agentur in 

Verwaltungs- und Managementaufgaben hinein-

wachsen. Die neu zu schaffenden Stellen von 

Haushaltshilfen sind für viele Personen interes-

sant, die bislang nicht, nur illegal oder in anderen 

Jobs gearbeitet haben. Die meisten Haushaltshil-

fen brauchen kaum formale Qualifikationen, aber 

einige wichtige Eigenschaften wie Zuverlässig-

keit, angemessene Umgangsformen, Hygiene und 

Engagement sind wichtig. 

Warum haben sich solche Agenturen nicht schon 

längst am Markt entwickelt? Hier dürften die 

hohen Kosten für regulär erbrachte Dienste und 

deren leichte Substituierbarkeit durch Eigenarbeit, 
Nachbarschaftshilfe oder durch Schwarzarbeit die 

entscheidende Rolle spielen. Das bedeutet: Dienst-

leistungsagenturen können sich nur entfalten, 

wenn sie Dienste anbieten, die nicht wesentlich 

teurer sind als Schwarzarbeit. Etwas teurer können 

die Dienste durchaus sein, wenn sie stetige Dienste 

mit guter Qualität garantieren. Faktisch bedeutet 

dies, dass der Staat Agenturen für haushaltsnahe 

Dienstleistungen subventionieren muss. Wenn da-

durch die Arbeitslosigkeit Geringqualifizierter re-

duziert wird, lässt sich eine solche Subvention 

auch politisch rechtfertigen. Unter Umständen 

kann sich dann am Markt herausstellen, dass Qua-

litätsdienste derart geschätzt werden, dass auf län-

gere Sicht die Subvention heruntergefahren wer-

den kann. 

Methodische Aspekte der Untersuchung 

Die Daten des vom DIW Berlin erhobenen SOEP 

zeigen, dass es unter den Arbeitslosen und Sozial-

hilfeempfängern rund 100000 arbeitswillige Per-

sonen mit relevanten haushaltsnahen Berufsprofi-

len gibt. Hinzu kommen viele Personen aus der 

Stillen Reserve, insbesondere Hausfrauen, die als 

Haushaltshilfe arbeiten könnten. Je nach Berech-

nung wären dies bis zu 2 Mill. Personen, die zur-

zeit nicht erwerbstätig sind und nur geringe Quali-

fikationen machweisen können. Es bleibt offen, 

wie viele Menschen aus dieser Gruppe für den 

Sektor der privaten Haushaltsdienstleistungen zu 

mobilisieren sind. Angesichts dieser Angebotspo-

tentiale erscheint dennoch die Erschließung eini-

ger hunderttausend Vollzeitjobs bei den Agenturen 

möglich. 

Die Schätzungen über die Größe des Sektors für 

haushaltsnahe Dienstleistungen divergieren in 

Deutschland stark, da viele dieser Beschäftigungs-

verhältnisse in der Schattenwirtschaft angesiedelt 

sein dürften.' So erfasst die Bundesanstalt für Ar-

beit in der Statistik der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten, die nur die offiziell registrierten Be-

schäftigungsverhältnisse beinhaltet, im Juni 2000 in 

der ganzen Bundesrepublik lediglich 39 800 so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigte in Privat-

haushalten. 

Das wahre Ausmaß der Beschäftigung in Privat-

haushalten lässt sich erheblich zuverlässiger durch 

direkte Befragungen ermitteln. Das SOEP stellt 

eine repräsentative Stichprobe aller 38 Mill. Pri-
vathaushalte in Deutschland dar. Von diesen neh-

men 1,3 Mill. Haushalte gelegentlich und 2,3 Mill. 

Haushalte regelmäßig Putz- oder Haushaltshilfen 

in Anspruch, entweder in legalen oder illegalen 

Beschäftigungsverhältnissen. Diese Zahlen deuten 

auf ein sehr hohes Potential an legalisierungsfähi-

gen Beschäftigungsverhältnissen hin. 

Um abschätzen zu können, ob private Haushalte 

legale Dienste, deren Preis vom Staat heruntersub-

ventioniert wird, in Anspruch nehmen würden, 

kann die gegenwärtige Inanspruchnahme von 

Haushaltshilfen mit Hilfe eines ökonometrischen 

Modells in einen quantitativen Zusammenhang 

mit der Einkommenssituation und der demogra-

phischen Struktur der Haushalte sowie der Preise 

für Haushaltsdienstleistungen gebracht werden.' 

In dieser Untersuchung wird ermittelt, welchen 
Einfluss eine Senkung des Preises für haushalts-

nahe Dienstleistungen auf die Entstehung von 

Jobs in diesem Sektor hat. Für die Berechnung der 

Beschäftigungseffekte wird unterstellt, dass die 
Kosten in unterschiedlichem Maße subventioniert 

werden. Simuliert werden Sätze von 10 bis 50 %. 

Außerdem wird angenommen, dass Agenturen für 

haushaltsnahe Dienstleistungen nicht mehrwert-

7 Vgl. Jürgen Schupp: Quantitative Verbreitung von Erwerbstätigkeit 
in privaten Haushalten Deutschlands, Materialien, Nr. 11 /2002, DIW 
Berlin. 
8 Die Lohnkosten für die Dienstleistungen werden im SOEP nicht er-
fasst. Sie wurden dem Mikrozensus entnommen und mit dem SOEP-
Datenmaterial verknüpft. 

Mobilisierung von einigen 
hunderttausend Vollzeitjobs 
möglich 

Millionen von deutschen Haus-
halten beschäftigen Haushalts-
hilfen 
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Tabelle 1 

Simulation alternativer Förderniveaus auf die private Nachfrage 

nach Haushaltshilfen 

zahl der Haushalte, die zusätzlich eine Haushaltshilfe nachfragen 

10% 

Lohnsubvention in Höhe von ... 

20% 30% 40% 50 W  

Insgesamt 

Davon: 

gelegentliche Hilfe 

regelmäßige Hilfe 

351 704 745 539 1 183 867 1 668 738 2 201 827 

128309 266468 413955 570002 733589 

223395 479071 769912 1098736 1468238 

1 Vorschlag Rheinland-Pfalz. 

Quellen: SOEP; Berechnungen des IZA, Bonn, und des DIW Berlin. DIW Berlin 2002 

Dienstleistungsagenturen 
bündeln Nachfrage zu Voll-
zeitjobs 

steuerpflichtig sind und auch von der Zahlung von 

Arbeitgeberbeiträgen für 325-Euro-Jobs befreit 

werden. Für alle voll sozialversicherungspflichti-

gen Arbeitnehmer zahlt die Agentur Beiträge zur 

Sozialversicherung, die jedoch vom Staat als Sub-

vention an die Agentur geleistet werden. Der Ar-

beitnehmeranteil wird wie üblich vom Beschäftig-

ten gezahlt (bei geringfügig Beschäftigten fällt 

dieser Anteil nicht an). 

Es wird im Folgenden unterstellt, dass die Mehr-

zahl der gegenwärtig existierenden Jobs geringfü-

gige Beschäftigungsverhältnisse in der Schatten-

wirtschaft sind. Nach Einführung der Dienstleis-

tungsagenturen und der damit verbundenen Sub-

ventionen können sie zu sozialversicherungspflich-

tigen Vollzeitstellen gebündelt werden. Kurzfristig 

wird eine solche Umwandlung nur für die neu 

nachgefragten Dienstleistungen unterstellt. Lang-

fristig kann man auch eine teilweise Überführung 

des Ausgangsbestandes erwarten. Dies wird aber 

in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. 

Private Haushalte fragen weiterhin nur Dienste in 

geringfügigem Umfang nach. In dieser Studie wird 

angenommen, dass — rein rechnerisch — eine Agen-

tur jeweils für vier private Haushalte eine Vollzeit-

stelle schafft. Vereinfacht wird angenommen, dass 

als Konsequenz der Förderung in privaten Haus-

halten keine illegale Beschäftigung mehr aufge-

nommen wird. Diese Annahme ist bezüglich der 

Abschätzung der fiskalischen Kosten für die Sub-

vention unproblematisch. Je mehr Haushalte, die 

derzeit private Haushaltsdienstleistungen nachfra-

gen, in der Schattenwirtschaft verbleiben, umso 

geringer sind die Förderkosten. Die Beschäfti-

gungswirkung der hier untersuchten Politikmaß-

nahme wird hingegen nicht geringer sein, da neue 

Haushalte nur die sie interessierende Förderung 

erhalten können, wenn sie sich bei der Agentur 

melden. 

Großes Beschäftigungspotential im 

Dienstleistungssektor durch gezielte 

Lohnsubventionen 

Aus Tabelle 1 wird deutlich, welche Auswirkun-

gen eine Reduzierung der Lohnkosten auf die 

Nachfrage nach Haushaltshilfen hat. Dabei wer-

den fünf Förderniveaus unterschieden, von einer 

]0-prozentigen Kostenreduzierung bis hin zu der 

von Rheinland-Pfalz vorgeschlagenen 50-prozen-

tigen Kostenreduzierung. 

Geht man also — für einen regulär sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitnehmer — von einem Brut-

tostundenlohn von 8 Euro aus, verbleiben nach 

Abzug des Arbeitnehmeranteils und vor Abzug der 

Einkommensteuer 6,36 Euro beim Arbeitnehmer. 

Die Arbeitskosten für die Dienstleistungsagentur 

betragen allein aufgrund der Arbeitgeberbeiträge 

9,64 Euro. Diese werden jedoch aufgrund der 

staatlichen Förderung des Arbeitgeberanteils nicht 

wirksam, sondern verbleiben bei 8 Euro pro Stun-

de. Dieser Betrag wird um 10 bis 50% subventio-

niert. Für den nachfragenden Haushalt entstehen 

also — vernachlässigt man die Management- und 

Urlaubskosten der Agentur — Kosten zwischen 

7,20 und 4 Euro pro in Anspruch genommener 

Dienstleistungsstunde. Die hohe Förderung sorgt 

also dafür, dass die Kosten niedriger sind als am 

Schwarzmarkt. 

Basierend auf den jetzigen Strukturen der Be-

schäftigung von Haushaltshilfen in der Schatten-

wirtschaft führt eine Reduktion der Lohnkosten 

um 10 % zu einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 

350000 Haushalten nach Haushaltshilfen, von de-

nen knapp 130 000 Haushalte gelegentlich und gut 

220000 Haushalte regelmäßig eine Haushaltshilfe 

nachfragen würden. 

Steigt das Ausmaß der Kostenreduzierung, so steigt 

die Nachfrage nach Haushaltshilfen überpropor-

tional. Bei einer Förderung der Lohnkosten um 

50% erhöht sich die Nachfrage sogar um über 

2,2 Mill. Beschäftigungsverhältnisse. Dieser Effekt 

kann zum Teil mit der Tatsache erklärt werden, 

dass Haushaltshilfen dann nicht nur von einkom-

mensstarken Haushalten nachgefragt werden, son-

dern auch von Haushalten mit vielen Kindern 

(aber einem geringen Pro-Kopf-Einkommen) und 

von Rentnerhaushalten, die einen erhöhten Bedarf 

an Hilfe im Haushalt haben, aber sehr sensibel auf 

den Preis dafür reagieren. 

Das „Dienstmädchenprivileg", nach dem die Aus-

gaben für Haushaltshilfen steuerlich absetzbar wa-

ren, ist keine Alternative zu Dienstleistungsagen-

turen, da es lediglich einkommensstarken Haus-

halten zugute kam, nicht jedoch einkommens-

366 Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 23/2002 
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schwachen Haushalten mit erhöhtem Dienstleis-

tungsbedarf. ' 

Die Nachfrage nach Haushaltshilfen ist — unab-

hängig von Unterschieden in den Haushaltsein-

kommen und der Haushaltsstruktur — in West-

deutschland wesentlich ausgeprägter als in Ost-

deutschland. Vergleicht man zwei ansonsten iden-

tische Haushalte, von denen einer im Westen und 

einer im Osten Deutschlands angesiedelt ist, so hat 

der westdeutsche Haushalt eine deutlich höhere 

Nachfrage nach Haushaltsdienstleistungen. Für 

die Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland bedeu-
tet dies, dass die dort besonders ausgeprägte Mas-

senarbeitslosigkeit durch keine der untersuchten 

Förderniveaus signifikant gesenkt werden kann. 

Diese Schätzungen basieren auf aktuellen Zahlen 

über haushaltsnahe Dienstleistungen. Langfristig 

ist es möglich, dass die Nachfrage nach diesen 

Dienstleistungen noch weiter zunehmen wird, ins-

besondere wenn 

- die Haushaltseinkommen weiter steigen, 

— der Anteil der Rentner an den Haushalten sich 

erhöht, 

— die institutionelle Betreuung von Kindern wei-
terhin lückenhaft bleibt, 

die Qualifikation von Frauen zunimmt, 

— die Bereitschaft von Frauen, erwerbstätig zu 

sein, wächst, 

— die steuerlichen Anreize insbesondere für Ehe-

frauen, berufstätig zu sein, steigen 

— sowie das Niveau der sozialen Sicherung für er-
werbsfähige Arbeitslose fällt. 

Insgesamt reagiert der Sektor der haushaltsnahen 

Dienstleistungen also sehr sensibel auf monetäre 

Anreize. In Anbetracht des zurzeit geringen Aus-

maßes der am Markt legal nachgefragten Dienst-

leistungen besteht über die Kostenreduzierung 

dieser Arbeit die Chance, eine große Anzahl neuer, 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsver-

hältnisse zu erschließen. Dies können einerseits 
zusätzliche Arbeitsverhältnisse sein, andererseits 

können auch bereits vor der Förderung exis-
tierende Beschäftigungsverhältnisse legalisiert 

werden. 

Mit der Ausweitung des Marktes für legale Dienst-

leistungen entstehen positive Nebeneffekte. Durch 

die zusätzlichen Haushaltshilfen wird die Betreu-

ung von Kindern und pflegebedürftigen Senioren 

verbessert und somit die Erwerbstätigkeit in den 

betroffenen Haushalten gesteigert. Schließlich 

senkt die Lohnsubvention die zurzeit ausgepräg-
ten Anreize für Schwarzarbeit. 

Tabelle 2 

Kosten der Förderung und Entlastung durch Arbeitsaufnahme 

Lohnsubvention in Höhe von . 

10% 20% 30% 40% 50%' 

Modell I: Aufnahme einer geringfügigen 
Beschäftigung durch Personen aus der 
Stillen Reserve 

Grundförderung (in Mrd. Euro pro Jahr) 1,4 3,1 5,1 7,6 10,5 

Förderung pro Arbeitsplatz ( in Euro pro Jahr) 3 989 4 172 4 337 4 548 4 773 

Modell II: Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Vollzeittätigkeit von 
Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfängern 

Grundförderung und Übernahme der Arbeit-
geberbeiträge(in Mrd. Euro pro Jahr) 1,7 3,7 6,0 8,9 12,2 

Entlastung durch eingesparte Sozialtransfers 
sowie zusätzliche Zahlungen von Einkommen-
steuer und Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozial-
versicherung ( in Mrd. Euro pro Jahr) 1,4 3,0 4,7 6,7 8,8 

Nettobelastung (in Mrd. Euro pro Jahr) 0,3 0,7 1,3 2,2 3,4 

Nettoförderung pro Vollzeitiob ( in Euro pro Jahr) , 3 412 3 756 4392 5 273 6 177 

1 Vorschlag Rheinland-Pfalz. 

Quellen: SOEP, Berechnungen des IZA, Bonn, und des DIW Berlin. 

Fiskalische Belastung bei Lohnsubventionen 

für Arbeitslose halten sich in Grenzen 

Aus Tabelle 2 werden die Kosten und Entlastun-

gen, die aus der Förderung resultieren, deutlich. 

Kosten entstehen durch die direkte Subventionie-

rung der Löhne zu den unterschiedlichen Sätzen 

sowie durch die Übernahme der Arbeitgeberbei-

träge zur Sozialversicherung. Entlastungen für den 

Staat und die Sozialversicherungen ergeben sich 

durch die eingesparten Transferzahlungen an in 

Arbeit vermittelte Arbeitslose oder Sozialhilfe-

empfänger. Außerdem wird der Staat durch Lohn-

steuereinnahmen zusätzlich entlastet. 

Die Nettokosten des Förderprogramms variieren 

je nach der Zusammensetzung der geförderten Be-

schäftigung. Stammen alle Haushaltshilfen, deren 

Beschäftigung gefördert wird, aus der Stillen Re-

serve, sind die Entlastungen geringer, als wenn 

alle Haushaltshilfen vorher Arbeitslosengeld be-

zogen hätten. Deshalb sind in der Tabelle 2 die Er-

gebnisse von zwei Modellen ausgewiesen, die ge-

gensätzliche Fälle beschreiben. 

In Modell I wird angenommen, dass alle zusätz-

lich beschäftigten Haushaltshilfen aus der Stillen 

Reserve stammen (also vor Aufnahme der Tätig-

keit nicht in regulärer Arbeit oder nicht arbeitslos 

gemeldet waren) und in 325-Euro-Jobs beschäftigt 

9 Vgl.: Private Haushalte als Arbeitgeber bleiben beschäftigungspoli-
tisch von geringer Bedeutung — "Hausmädchenprivileg" überflüssig. 
Bearb.:Jürgen Schupp. In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 13/2001. 
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Vermittlung von Arbeitslosen 
in Beschäftigung reduziert 
Finanzierungskosten 
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Kosten der Förderung pro 
Arbeitsplatz liegen deutlich 
unter dem Bruttolohn 

werden. Für alle bisher als Haushaltshilfen Tätige 

wird dies ebenfalls unterstellt. Sie können sich 

deshalb registrieren lassen, und die Haushalte im 

Bestand können die Förderung ebenfalls erhalten. 
Diese Modellvariante führt bei gegebenem För-

dervolumen weder zu Einspareffekten noch zu zu-

sätzlichen Einnahmen für die Sozialversicherungs-

träger, da angenommen wird, dass die Arbeitgeber 
von Haushaltshilfen von der pauschalierten Be-

zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen befreit 

werden. Modell I bildet also einen oberen Rahmen 

für die Einschätzung der fiskalischen Belastung. 

In Modell II ist die Annahme getroffen worden, 
dass alle zusätzlich beschäftigten Haushaltshilfen 

aus dem Bestand der Arbeitslosen stammen (also 
vor Aufnahme der Tätigkeit Zahlungen von den 

Sozialversicherungsträgern erhalten haben) und 
nun in sozialversicherungspflichtige Vollzeitstel-

len vermittelt werden. Diese Modellvariante bie-

tet, bei gegebenem Fördervolumen, hohe Einspar-

potentiale sowie neue Einnahmequellen und bildet 

so einen unteren Rahmen für die zu erwartenden 
fiskalischen Belastungen ab. 

Die jährlichen Kosten der Förderung für Modell I 

reichen von 3 989 Euro pro Teilzeitarbeitsplatz bei 

einer 10-prozentigen Lohnsubventionierung bis zu 

4773 Euro pro Teilzeitarbeitsplatz bei einer 50-

prozentigen Subventionierung (Tabelle 2). Die 

Förderkosten pro Arbeitsplatz liegen somit, je 

nach Förderniveau, mehr oder weniger deutlich 

über den Kosten von 3 900 Euro, die den Arbeitge-

bern im Rahmen eines 325-Euro-Jobs pro Jahr ent-

stehen. Die Kosten steigen pro Arbeitsplatz, weil 

die erhöhte Förderung nicht nur zusätzliche Ar-

beitsplätze schafft, sondern allen subventionierten 

Arbeitsplätzen zugute kommt, d. h. auch jenen, die 

bereits bei einer niedrigeren Subvention entstan-
den sind. 

Die jährlichen Kosten der Förderung für Modell II 

betragen 3412 Euro pro Vollzeitarbeitsplatz bei 

einer 10-prozentigen und 6177 Euro pro Vollzeit-
arbeitsplatz bei einer 50-prozentigen Subventio-

nierung. Die Förderkosten pro Arbeitsplatz liegen 

somit deutlich unter den Kosten von 15 600 Euro, 

die für vier zusammengefasste 325-Euro-Jobs pro 

Jahr und pro Vollzeitarbeitnehmer entstehen. Auch 

hier steigen die Kosten pro Arbeitsplatz mit zuneh-

mender Förderung. 

Wie erwartet, liegen die Kosten der Förderung für 

Modell II niedriger, da hier zusätzliche Einsparun-

gen durch verminderte Zahlungen an Arbeitslose 

und zusätzliche Einnahmen durch Arbeitnehmer-

beiträge zur Sozialversicherung erzielt werden. 

Diese niedrigeren Kosten pro gefördertem Ar-

beitsplatz lassen sich erzielen, obwohl die Förder-

kosten der sozialversicherungspflichtigen Voll-

zeitarbeitsplätze höher sind. 

Insgesamt ist die Subvention von Agenturen für 

haushaltsnahe Dienstleistungen aus finanzpoliti-

scher Sicht besonders attraktiv, wenn damit Ar-

beitslose sozialversicherungspflichtige Vollzeit-

jobs annehmen können. Zwei Gründe sprechen 

dafür, dass die Mehrzahl der geförderten Arbeits-

verhältnisse eher Modell II als Modell 1 entspre-

chen, wobei auch Mischformen denkbar sind. Er-

stens ist die Arbeitslosenquote der Geringqualifi-

zierten in Westdeutschland mit über 20% beson-
ders hoch. Hier gibt es also ein großes Potential an 

Arbeitnehmern, die eine Arbeit als Haushaltshilfe 

aufnehmen können. Für jeden vermittelten Ar-

beitslosen kann der Staat dann seine Transferzah-

lungen entsprechend reduzieren. Zweitens ermög-

licht die Organisation der Haushaltsjobs über die 

Dienstleistungsagentur die Bündelung der Stellen 

zu sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen. 

Für die Berechnungen der Finanzierungsfolgen 

der Lohnsubventionen wird angenommen, dass 

alle zurzeit in der Schattenwirtschaft beschäftigten 

Arbeitnehmer in legale Verträge überführt werden. 

Sollte ein Teil der bisherigen Arbeitnehmer in der 

Schattenwirtschaft verbleiben, so reduziert sich 

das Finanzierungsvolumen entsprechend. In ande-

ren Worten, das in Tabelle 2 ausgewiesene Finan-

zierungsvolumen der Fördermaßnahme stellt die 

Obergrenze dar. 

Fazit 

Langfristig lässt sich die hohe Arbeitslosigkeit von 

Geringqualifizierten durch weitgehende Refor-

men des Arbeitsmarktes und des Netzes der sozia-

len Sicherheit, durch bessere Ausbildungs- und 

Qualifikationsmaßnahmen und durch die Deregu-

lierung von Produktmärkten bekämpfen.1' Im Teil-

arbeitsmarkt für haushaltsnahe Dienstleistungen 

zeigen ein Gutachten des IZA und weitere Berech-

nungen des DIW Berlin, dass eine gezielte und 

schnell umsetzbare Reform zugunsten von gering 

qualifizierten Arbeitslosen sowie zugunsten von 

privaten Haushalten möglich ist. Vor allem west-

deutsche Haushalte fragen haushaltsnahe Dienst-

leistungen nach. Unter ostdeutschen Haushalten 

gibt es — auch bei gleichen Lebensumständen — 

nicht genügend Bedarf an Haushaltshilfen, um die 

hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland deutlich 

zu senken. 

10 Vgl. z. B. Klaus F. Zimmermann, Michael C. Burda, Kai A. Konrad, 
Friedrich Schneider, Jürgen von Hagen und Gert G. Wagner: Petersber-
ger Erklärung: Anstöße für eine zukunftsgerichtete Arbeitsmarktpolitik. 
In: Wirtschaftsdienst, Jg. 78, Nr. 11 / 1998, S. 652-653. 
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Aus der Analyse wird deutlich, dass Geringquali-

fizierte durch Lohnsubventionen und die Aktivie-

rung eines bisher stark unterentwickelten Marktes 

in produktive Arbeit vermittelt werden können. 
Dies hat keine volkswirtschaftlich untragbaren 

Kosten zur Folge, da die Nachfrage nach haus-

haltsnahen Dienstleistungen sehr sensibel auf 

monetäre Anreize reagiert. Die Lösung dieses 

Teilaspektes der deutschen Massenarbeitslosigkeit 

beinhaltet einerseits die Reduzierung der Schere 

zwischen Lohnkosten und Nettolohn sowie ande-

rerseits die Neuorganisation institutioneller Struk-

turen zur Überwindung hoher Transaktionskosten 

A 

in einem deswegen bislang unterentwickelten 
Markt. 

Die Verknüpfung der Lohnsubvention mit der be-

sonderen institutionellen Variante der Dienstleis-

tungsagentur erlaubt eine bislang unmögliche und 

deshalb nicht erfolgte Marktentwicklung. Diese 

Kombination aus Lohnsubvention und institutio-

neller Reform zeichnet den Reformgedanken der 

rheinland-pfälzischen Gesetzesinitiative aus und 

ermöglicht eine besonders effektive und kosten-

günstige Arbeitsmarktmaßnahme zugunsten von 

gering qualifizierten Arbeitslosen. 
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Die vom DIW Berlin erhobenen Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
zeigen, dass die Bereitschaft zur Arbeitszeitverkürzung im Jahre 2000 einen vor-
läufigen Höhepunkt erreichte.' Im Durchschnitt wollte jeder abhängig Beschäf-
tigte in Westdeutschland wöchentlich 1,8 Stunden und in Ostdeutschland 
1,2 Stunden weniger als vertraglich vereinbart arbeiten. Vor allem der Wunsch 
nach einer nur geringen Verkürzung der Arbeitszeit von weniger als zwei Wo-
chenstunden hatzugenommen. Beiden Arbeitszeitwünschen gibt es wesentliche 
innerdeutsche Unterschiede; sie sind vor allem in der Erwerbsorientierung teilzeit-
beschäftigter Frauen begründet. Während in Westdeutschland drei von fünf teil-
zeitbeschäftigten Frauen mit ihrer Arbeitszeit zufrieden waren, wollten in Ost-
deutschland 56 % ihren wöchentlichen Arbeitsumfang deutlich erhöhen, 44 Olo 
sogar um mehr als sechs Stunden. Die Wunscharbeitszeit teilzeitbeschäftigter 
Frauen lag in Ostdeutschland mit 29 Wochenstunden um etwa zehn Stunden 
höher als in Westdeutschland. 

Arbeitslose und Nichterwerbstätige in der Stillen Reserve hätten zumindest rech-
nerisch stärker an einer beschäftigungswirksamen Ausschöpfung dieses Beschäf 
tigungspotentials partizipieren können. Es ist aufgrund des regionalen und qua-
lifikatorischen Mismatches aber nurschwerzu erschließen. Erste Analysen für das 
Jahr 2001 zeigen zudem, dass sich das Beschäftigungspotential im Zuge der 
ungünstigeren konjunkturellen Lage verringert hat. 

In der seit langem anhaltenden Phase hoherArbeits-

losigkeit wird immer wieder diskutiert, inwieweit 

in der Arbeitszeitverkürzung mit und ohne Lohn-

ausgleich eine Möglichkeit der Umverteilung von 

bezahlter Arbeit gesehen werden kann.' Das DIW 

Berlin berichtet regelmäßig über daraus resultie-

rende Beschäftigungspotentiale.' 

Im SOEP werden Erwerbstätige nach ihrer 

Wunscharbeitszeit befragt: „Wenn Sie den Um-

fang Ihrer Arbeitszeit selbst wählen könnten und 

dabei berücksichtigen, dass sich Ihr Verdienst ent-

sprechend der Arbeitszeit ändern würde: Wie viele 

Stunden in der Woche würden Sie dann am liebs-

ten arbeiten?" Die Angaben wurden nachfolgend 

den Angaben zur vereinbarten Arbeitszeit gegen-

übergestellt. Als zufrieden mit ihrer Arbeitszeit 

wurden Personen bezeichnet, deren Wunsch nach 

Veränderung der Arbeitszeit unter zwei Stunden 

pro Woche lag. 

Hohe Arbeitszeitzufriedenheit — Ausnahme: 
Frauen in Ostdeutschland 

Die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland war 

im Jahre 2000 im gewünschten Erwerbsumfang 

beschäftigt (Tabelle 1). Im Vergleich zum Vorjahr 

(44 %) hat die Arbeitszeitzufriedenheit damit deut-

lich zugenommen. Schwankungen der Arbeitszeit-

Zufriedenheit bzw. der Arbeitszeitwünsche sind im 

Zeitverlauf nicht ungewöhnlich.4 Einen Einfluss 

auf die Arbeitszeitzufriedenheit können indivi-

duelle Präferenzen (z. B. aufgrund von familiären 

Verpflichtungen), Sondereinflüsse (wie der ge-

werkschaftliche Kampf um die 35-Stunden-Wo-

che), die Höhe der vereinbarten Arbeitszeit oder 

auch die konjunkturelle Lage haben. Letztere war 

im Jahre 2000 besonders günstig. So wurden er-

hebliche Beschäftigungsgewinne gegenüber dem 

Vorjahr erzielt; die Zahl der Beschäftigten stieg 

um fast 650000. Dieser Zuwachs kam fast aus-

1 In die Betrachtung werden die zum jeweiligen Befragungszeitpunkt 
in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehenden Erwerbstä-
tigen (ohne gewerbliche und kaufmännische Auszubildende) einbezo-
gen. Der Analyse liegen Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
zugrunde. Das Sozio-oekonomische Panel ist eine repräsentative Wie-
derholungsbefragung von erwachsenen Personen in Privathaushalten, 
diejährlich seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 in Ostdeutsch-
land durchgeführt wird. Vgl. hierzu auch SOEP Group: The German 
Socio-Economic Panel (GSOEP) after more than 15 years — Overview. In: 
Elke Holst, Dean R. Lillard und Thomas A. DiPrete (Hrsg.): Proceedings 
ofthe 2000 Fourth International Conference of German Socio-Econo-
mic Panel Study Users (GSOEP2000). In: Vierteljahrshefte zur Wirt-
schaftsforschung, Jg. 70, Nr. 112001, S. 7-14. 
2 Vgl. Hartmut Seifert: Arbeitszeit nach Wunsch verkürzen? In: WSI-Mit-
teilungen, Heft 4/2000, S. 237-246. 
3 Zuletzt vgl. Förderung von Teilzeitarbeit durch gesetzlichen Rechts-
anspruch — Reform oder Hindernis für mehr Beschäftigung? Bearb.: Elke 
Holst und Jürgen Schupp, In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 49/00, 
S. 25-832; Arbeitszeitpräferenzen in West- und Ostdeutschland 1997 
— Potential für Verkürzung der Arbeitszeit gesunken. Bearb.: Elke Holst 
und Jürgen Schupp. In: Wochenbericht des DIW, Nr. 37/98, 5.667-677, 
sowie die im Wochenbericht des DIW Nr.44/98 korrigierte Tabelle 5. 
4 Zur Entwicklung der Arbeitszeitwünsche vgl. auch Förderung von Teil-
zeitarbeit .... a. a. 0. 
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Tabelle 1 

Differenz zwischen vereinbarter Arbeitszeit und Wunscharbeitszeit abhängig 

Beschäftigter im Jahre 2000 

Beschäftigte  Wunsch, weniger zu arbeiten' 

insgesamt 6 und mehr 
(hochgerechnet Std./Woche 

in 1 000) --

Abhängig Beschäftigte' in Deutschland 31306 

Westdeutschland insgesamt 

Männer 

Frauen 

Ostdeutschland insgesamt 

Männer 

Frauen 

25 860 

14231 

11 629 

5 446 

2 853 

2 593 

2 bis 5 
Std./ Woche 

Überein-
Wunsch, mehr zu arbeiten' 

Stimmung" 2 bis 5 
Std./Woche 

6 und mehr 
Std./Woche 

14,1 14,1 

14,2 

11,7 

17,2 

13,4 

9,9 

17,3 

Abhängig Beschäftigte' in Vollzeit2 23 970 16,5 

Westdeutschland insgesamt 19 515 16,7 

Männer 13 232 12,3 

Frauen 6283 25,9 

Ostdeutschland insgesamt 

Männer 

Frauen 

4455 

2 649 

1 806 

15,4 

10,5 

22,5 

Abhängig Beschäftigte' in Teilzeitz 7 336 6,2 

Westdeutschland insgesamt 

Männer 

Frauen 

Ostdeutschland insgesamt 

Männer 

Frauen 

6345 

999 

5 346 

991 

204 

787 

6,5 

3,8 

7,0 

4,5 

1,9 

5,2 

13,5 

14,8 

11,9 

16,9 

16,0 

17,8 

in % 

50,9 

51,5 

51,2 

51,8 

47,8 

54,0 

41,0 

16,8 49,5 

16,1 

15,6 

17,2 

19,7 

16,9 

23,9 

49,2 

50,4 

46,7 

50,8 

55,5 

43,7 

9,9 11,1 

10,2 

12,2 

7,9 

8,4 

9,9 

6,8 

10,6 

10,1 

11,2 

13,5 

10,2 

17,1 

9,9 7,4 

10,4 

12,4 

6,2 

7,5 

9,5 

4,6 

7,6 

9,3 

4,0 

6,6 

7,6 

5,3 

5,3 55,4 10,0 23,1 

5,5 

4,3 

5,7 

3,9 

4,7 

3,7 

58,6 

61,8 

57,9 

34,7 

33,6 

35,0 

9,6 

8,9 

9,8 

12,7 

15,0 

12,0 

19,8 

21,2 

19,6 

44,2 

44,8 

44,1 

1 Einschließlich Beamte, ohne Auszubildende sowie ohne geringfügig 
Beschäftigte mit subjektiver Zuordnung als„Nichterwerbstätige in der 
Haupttätigkeit" 
2 Arbeitszeitumfang nach Selbstzuordnung der Befragten. 
3 Frage zur Wunscharbeitszeit: „Wenn Sie den Umfang Ihrer Arbeitszeit 
selbst wählen könnten und dabei berücksichtigen, dass sich Ihr Verdienst 

Quellen:SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. 

entsprechend der Arbeitszeit ändern würde: Wie viele Stunden in der 
Woche würden Sie dann am liebsten arbeiten?" 
4 Differenz der vereinbarten Arbeitszeit zur Wunscharbeitszeit be-
trägt höchstens l,5 Stunden. 

DIW Berlin 2002 

schließlich den Teilzeitbeschäftigten in West-

deutschland zugute. Auch die durchschnittlich ver-

einbarte Arbeitszeit entwickelte sich insgesamt in 

Richtung der Wünsche der Beschäftigten, d. h. sie 

sank bei den Vollzeitbeschäftigten und stieg bei 
den Teilzeitbeschäftigten (Ausnahme: Frauen in 

Ostdeutschland). Dies bedeutet, dass viele im Jah-

re 1999 geäußerte Wünsche nach Veränderung der 

wöchentlichen Arbeitszeit im Jahre 2000 der Rea-

lisierung näher kamen. Im Ergebnis waren mehr 

Befragte mit ihrer Arbeitszeit zufrieden. 

In Deutschland wollte im Jahre 2000 ein höherer 

Anteil der Erwerbstätigen die Arbeitszeit reduzie-

ren (28 %) als verlängern (20 %); jeweils etwa die 

Hälfte des infrage kommenden Personenkreises 

wollte sogar sechs oder mehr Stunden pro Woche 

weniger bzw. mehr arbeiten. Beschäftigte in Ost-
deutschland, und hier besonders die Frauen, wa-

ren etwas unzufriedener mit ihrer Arbeitszeit als 

jene in Westdeutschland. Nur 41 % der ostdeut-

sehe Frauen waren mit ihrer Arbeitszeit zufrieden 

(Männer 54 %), in Westdeutschland waren es hin-

gegen 52% (Männer 51 

Vor allem bei den Teilzeitbeschäftigten lagen 

Wunsch und Wirklichkeit noch weit auseinander; 

diese Beschäftigungsform wird in Ostdeutschland 
also nach wie vor sehr häufig unfreiwillig ausge-

übt: 56% wollten ihre Arbeitszeit ausdehnen, 

44% sogar um sechs oder mehr Stunden. Da vor 

allem Frauen Teilzeit arbeiten, wollen die Frauen 
insgesamt ihre Arbeitszeit stärker ausweiten als 

die Männer. Bei den teilzeitbeschäftigtes Frauen 

in Westdeutschland war dagegen eine besonders 

hohe Zufriedenheit mit der vereinbarten Arbeits-
zeit festzustellen (58 %). Deswegen überstieg hier 

der Anteil der Männer, die mehr arbeiten wollten, 

den der Frauen. 

Bei den Vollzeitbeschäftigten zeigten sich in bei-

den Teilen Deutschlands ähnliche Unterschiede: 

Teilzeitbeschäftigte Frauen in 
Ostdeutschland unzufrieden 
mit ihrer Arbeitszeit 
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Arbeitszeitbei Frauen kurzer als 
bei Männern 

Tabelle 2 

Männer wollten eher als Frauen ihre Arbeitszeit 

ausbauen, Frauen würden ihren Beschäftigungs-

umfang bei einer Vollzeittätigkeit hingegen deut-

lich öfter und auch öfter in höherem Umfang als 
Männer reduzieren. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede waren erwar-

tungsgemäß auch bei der Arbeitszeit festzustellen, 

die bei den Frauen im Durchschnitt kürzer war als 

bei den Männern (Tabelle 2). Vollzeitbeschäftigte 
Frauen wollten mit durchschnittlich 4,3 Wochen-

stunden ihre Arbeitszeit wesentlich stärker als Män-
ner ( 1,9 Stunden) verkürzen. Teilzeitbeschäftigte 

Frauen wünschten hingegen eine Ausweitung ihrer 

Arbeitszeit um 0,7 Stunden. Dieser im Vergleich 

zum Vorjahr ( 2,7 Stunden) eher geringe Änderungs-

wunsch ist im Zusammenhang mit Zugewinnen bei 

der durchschnittlich vereinbarten Arbeitszeit zu se-

hen, die von 17,9 Wochenstunden im Jahre 1999 auf 

18,9 Stunden im Jahre 2000 stieg. Hier näherten 

sich Wunsch und Wirklichkeit einander an, was 

auch die hohe Zufriedenheit der Teilzeitbeschäf-

tigten mit ihrer Arbeitszeit erklärt. 

Teilzeitbeschäftigte Frauen in Ostdeutschland sind 

deutlich stärker erwerbsorientiert. Sie wollten im 

Jahre 2000 im Durchschnitt 29 Stunden pro Wo-

che und damit zehn Stunden mehr als ihre Kolle-

ginnen in Westdeutschland arbeiten. Um ihre 

Wünsche zu realisieren, müssten sie ihre verein-

barte Arbeitszeit um durchschnittlich 5,1 Stunden 

erhöhen können. Vollzeitbeschäftigte Frauen in 

Ostdeutschland arbeiteten durchschnittlich 40 Wo-

chenstunden. Nach Ansicht dieser Frauen sind das 

im Durchschnitt 3,4 Stunden zu viel. Saldiert woll-

ten erwerbstätige Frauen durchschnittlich eine 

Stunde weniger arbeiten; bei den Männern waren 

es 1,3 Wochenstunden. 

Durchschnittliche vereinbarte und gewünschte Arbeitszeit abhängig Beschäftigter' im Jahre 2000 
Stunden pro Woche 

Westdeutschland 

Männer Frauen 

Insgesamt l--- - r 
Insgesamt Vollzeit- Teilzeit- : Insgesamt Vollzeit- Teilzeit-

beschäftigt beschäftigt beschäftigt beschäftigt 

Beschäftigte in 1000 ( hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

Beschäftigte mit Wunschm weniger' zu arbeiten, in 1 000 (hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

Beschäftigte mit Wunsch, mehr' zu arbeiten, in 1 000 ( hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

Ostdeutschland 

Beschäftigte in 1000 (hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

Beschäftigte mit Wunsch, weniger' zu arbeiten, in 1 000 (hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

Beschäftigte mit Wunsch, mehr' zu arbeiten, in 1 000 (hochgerechnet) 

Vereinbarte Arbeitszeit 

Gewünschte Arbeitszeit' 

Differenz zwischen gewünschter und vereinbarter Arbeitszeit 

25860 14231 13232 999 11629 6283 5346 

34,2 38,3 39,5 22,2 29,3 38,2 18,9 

32,4 36,6 37,6 23,7 27,3 33,9 19,6 

-1,82 -1,68 -1,92 1,52 -1,99 -4,32 0,74 

7 154 3 765 3 685 80 3 389 2 711 678 

39,2 41,9 42,1 28,8 36,3 39,1 24,8 

31,3 34,2 34,5 21,6 28,0 30,9 16,2 

-7,94 -7,64 -7,64 -7,24 -8,28 -8,20 -8,61 

5 389 3 178 2 877 301 2 211 641 1 570 

29,5 35,2 37,0 18,3 21,2 35,6 15,3 

37,8 43,1 44,4 30,6 30,1 41,8 25,3 

8,29 7,87 7,41 12,30 8,89 6,26 9,97 

5 446 

37,0 

35,8 

-1,19 

1 648 

40,9 

33,4 

-7,50 

1 194 

30,3 

40,3 

10,01 

2 853 

39,3 

37,9 

-1,33 

739 

42,9 

35,6 

-7,30 

574 

34,6 

43,7 

9,02 

2 649 

40,5 

38,4 

-2,13 

725 

43,0 

35,6 

-7,33 

452 

38,4 

46,0 

7,53 

204 

22,8 

31,9 

9,06 

122 

20,7 

35,2 

14,51 

2 593 

34,6 

33,5 

-1,02 

909 

39,3 

31,6 

-7,67 

620 

26,4 

37,3 

10,92 

1 806 

39,1 

35,4 

-3,68 

839 

40,0 

32,5 

-7,46 

178 

35,8 

43,4 

7,58 

787 

24,1 

29,2 

5,08 

70 

31,1 

21,0 

-10,16 

442 

22,5 

34,8 

12,27 

/ Aufgrund geringer Fallzahl (weniger als 10 Fälle) nicht ausgewiesen. 
1 Einschließlich Beamte, ohne Auszubildende sowie ohne geringfügig Beschäftigte mit 
subjektiver Zuordnung als „ Nichterwerbstätige" in der Haupttätigkeit. 
2 Arbeitszeitumfang nach Selbstzuordnung der Befragten. 

3 Frage zur Wunscharbeitszeit: „Wenn Sie den Umfang Ihrer Arbeitszeit selbst wählen 
könnten und dabei berücksichtigen, dass sich Ihr Verdienst entsprechend der Arbeitszeit 
ändern würde: Wie viele Stunden in der Woche würden Sie dann am liebsten arbeiten?" 
4 Differenz der vereinbarten Arbeitszeit zur Wunscharbeitszeit beträgt höchstens 1,5 
Stunden. 

Quellen: SOEP 2000; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002 
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Arbeitszeitwünsche schwanken mit der Konjunktur 

In der Gesamtbilanz ergab sich unter Berücksich-

tigung aller Arbeitszeitwünsche im Jahre 2000 

eine Differenz zwischen gewünschter und verein-

barter Wochenarbeitszeit von 1,8 Stunden in West-

deutschland bzw. 1,2 in Ostdeutschland. lm Vor-

jahr hatte diese Differenz nur 0,6 bzw. 0,5 Stunden 

betragen. Diese Veränderung ist wesentlich auf die 

niedrigere gewünschte Arbeitszeit mit zurückzu-

führen: Sie sank im Westen um 1,2 Stunden auf 

32,4 Wochenstunden im Jahre 2000; im Osten 

blieb sie mit 35,8 Stunden gleich. Die durch-
schnittlich vereinbarte Arbeitszeit lag wie zuvor 

bei 34,2 (West) bzw. 37 (Ost) Stunden. 

Rechnerisches Beschäftigungspotential 

schwer zu erschließen 

Das Beschäftigungspotential wird hier als Saldo 
der Arbeitszeitwünsche aller Beschäftigten defi-

niert. Man geht also davon aus, dass die Summe 

vieler kleiner Arbeitszeitverkürzungen voll in 

neue Arbeitsplätze umgesetzt werden kann. Dies 

stößt jedoch auf erhebliche Probleme. DerAnstieg 

des so definierten Beschäftigungspotentials war 

im Jahre 2000 nämlich vor allem auf zwei Kom-

ponenten zurückzuführen: ( 1) Der Ausweitung des 

Wunsches nach einer nur geringfügigen Arbeits-

zeitverkürzung und (2) einem Rückgang des Wun-

sches nach Mehrarbeit von mindestens zwei Stun-

den. Die beschäftigungswirksame Ausschöpfung 

gerade geringfügiger Arbeitszeitverkürzungen ist 

jedoch schwierig, da diese leichter durch Produk-

tivitätssteigerungen ausgeglichen werden können 

als umfangreiche Arbeitszeitverkürzungen. Neu-

einstellungen sind dann nicht mehr nötig. Hinzu 

kommt, dass auch ein auf umfangreicheren Wün-

schen nach Arbeitszeitverkürzung basierendes 

Umverteilungspotential nur ausgeschöpft werden 

kann, wenn zumindest die unterschiedlichen Qua-

lifikationen der Arbeitnehmer einem regionalen 

oder auch innerbetrieblichem Austausch nicht ent-

gegenstehen. Nähere Analysen belegen aber, dass 

häufig höher Qualifizierte und somit auch besser 

Entlohnte bereit sind, ihre Arbeitszeit zu reduzie-

ren. Da Arbeitslose eher geringer qualifiziert sind, 

können sie dieses Beschäftigungspotential nicht 

nutzen. Auch Teilzeitbeschäftigte üben bislang 

häufig Tätigkeiten aus. die eine geringere Qualifi-

kation benötigen. In kleineren und mittleren Be-

trieben ist zudem ein Austausch schwieriger als in 

Großbetrieben mit einem innerbetrieblichen Ar-

beitsmarkt. Bei diesen Schwierigkeiten sind be-

sondere Flexibilitätsanstrengungen nicht nur von 

den Erwerbspersonen, sondern auch von den Be-

trieben gefordert. 

Das neue Teilzeitgesetz5 soll die Umverteilung der 

Arbeitszeit von Beschäftigten auf Nichtbeschäf-

tigte unterstützen. Danach haben Vollzeitbeschäf-

tigte die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzie-

ren, soweit betriebliche Gründe dem nicht entge-

genstehen. Teilzeitbeschäftigte mit einem Wunsch 

nach Arbeitszeitausweitung sind bei der Besetzung 

eines entsprechend freien Arbeitsplatzes vorrangig 

zu berücksichtigen. Ob Beschäftigungspotentiale 

von Teilzeitbeschäftigten, Arbeitslosen oder sons-

tigen Nichterwerbstätigen tatsächlich ausgeschöpft 

werden können, hängt einerseits davon ab, in-

wieweit es gelingt, qualifikatorische und regiona-

le Mismatch-Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu 

überwinden. Andererseits liegt es bei den Unter-

nehmen, Engpässe weniger durch dauerhafte 

Überstunden denn durch Neueinstellungen auszu-

gleichen. 

5 Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teil-
zeit- und Befristungsgesetz — TzBfG) trat am 1. Januar 2001 in Kraft; 
vgl. http://wwwbma.deldownloadlgesetzelteilzeitgesetz.htm. 
6 Vgl. Viktor Steiner und Heimfrid Wolff ( Hrsg.): Mismatch am Arbeits-
markt — Was leistet die Arbeitsmarktpolitik. Münster 2001. 

Mismatch-Probleme behindern 
Austauschprozesse am Arbeits-
markt 
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